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PLANZEICHNUNG 

4  HINWEISE/ NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1.  Verkehrsanbindung
Die Verkehrsanbindung erfolgt über einen gemeindeeigenen Flurweg (Fl.Nrn. 2281 und 2278/6, 

       Gemarkung Niederarnbach) in südöstlicher Richtung zur Brunnener Straße, von dort in südwest-
       licher Richtung zur Kreisstraße ND 22. 

2.    Energie
       Der über die Photovoltaik-Anlagen gewonnene Strom wird über eine neu zu errichtende, unter-

       irdische Kabeltrasse (Erdkabel) zum vom Netzbetreiber genannten Übergabepunkt geleitet. 
       Dort erfolgt die Einspeisung in das Netz der Bayernwerk AG. Die Kabeltrasse zum Einspei-
       sungspunkt ist innerhalb bestehender Wege vorgesehen. Diese werden nach der Verlegung 
       wiederhergestellt. Für die Verlegung der Kabeltrassen in den gemeindlichen Wegen ist mit der
       Gemeinde ein entsprechender Gestattungsvertrag abzuschließen.

3.    Denkmalschutz 
Bei den geplanten Baumaßnahmen ist nicht auszuschließen, dass man auf  Bodendenk-

       mäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstücke sowie 
       Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird hiermit auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auf-
       finden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hingewiesen. Alle
       Beobachtungen und Funde (u.a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall-
       gegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne schuld- 
       haftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für 
       Denkmalpflege mitgeteilt werden. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis
       zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
       Denkmalschutzbehörde die Gegenstände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
       Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstückes,
       auf dem Bodendenkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen 
       Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klärung der Fund-
       umstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu
       dulden.

4.    Altlasten 
Für das Planungsgebiet liegen derzeit keine Kenntnisse über Altlasten bzw. Altlastenverdachts-

       flächen  vor. Sollten sich dennoch im Zuge von Baumaßnahmen Altlastenverdachtsflächen bzw. 
       ein konkreter Altlastenverdacht ergeben, sind das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und 
       das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt unverzüglich zu informieren.

5.   Landwirtschaft
      Es ist damit zu rechnen, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung angrenzender landwirt-
      schaftlicher Nutzflächen mit Staubemissionen und Steinschlag verbunden ist.  

3  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Die Gemeinde Brunnen erlässt auf Grund der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), der Verordnung über
die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverord-
nung - PlanzV), der Bayer. Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) und des Art. 3 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die 
Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG) jeweils in der zum
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung,
diesen vom Planungsbüro Karl Ecker, Landschaftsarchitekt, Schrobenhausen gefertigten 

        Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrie rtem Grünordnungsplan 
        "Sondergebiet Freiflächenphotovoltaik Breite nau" 
als Satzung.

1.      Inhalt des Bebauungsplans
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die vom Planungsbüro Ecker aus-

         gearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom 06.02.2019 mit redakt. Er-
         gänzungen vom 05.06.2019, die zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den 
         Bebauungsplan bildet. Dem Bebauungsplan ist die Begründung samt Umweltbericht
         vom 06.02.2019 mit redakt. Ergänzungen vom 05.06.2019 beigefügt. 
         Für den Geltungsbereich gilt die Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung
         der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz
         vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), sofern die nachfolgenden Festsetzungen nichts an-
         deres bestimmen.

2.      Art der baulichen Nutzung
2.1 Im Geltungsbereich wird ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 1 BauNVO mit der
         Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage" zur Nutzung der Sonnenenergie festgesetzt.
2.2    Zulässig ist die Errichtung und der Betrieb von aufgeständerten Photovoltaik-Modulen.
2.3    Unzulässig ist die Errichtung von Gebäuden mit Ausnahme von baulichen Anlagen, die 
         für den technischen Betrieb der Photovoltaikanlage erforderliche Anlagen aufnehmen.
         Die Errichtung eines Umspannwerks ist ebenfalls nicht zulässig.
2.4    Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren
         Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

3.      Maß der baulichen Nutzung / Art der baulich en Nutzung
3.1   Innerhalb des Bauraums dürfen aufgeständerte Solarmodule und Gebäude i.S. von 
         Festsetzung 2.3 errichtet werden. Gebäude sind dabei bis zu einer Grundfläche von
         insgesamt 32 m² zulässig. Zulässig sind insgesamt 2 Gebäude mit einer Grundfläche 
         von jeweils maximal 4,0 m x 4,0 m. Die Gebäude sind mit Flachdach auszuführen. 

3.2    Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Garagen, Stellplätze mit ihren   
         Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO ist nicht zulässig. 
3.3    Die maximal zulässige Höhe der Photovoltaikanlagen, gemessen zwischen der Gelände-
         oberkante und der Oberkante der schräg gestellten Solarmodule, beträgt 4,0 m. Die son-
         stigen zulässigen Gebäude (für Wechselrichter und Transformatoren) dürfen eine zulässige
         Gesamthöhe (Firsthöhe) von 4,0 m, gemessen über bestehendem Gelände, nicht überschreiten.
3.4    Hochglänzende Blechfassaden und Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Für die Fassadenge-
         staltung sind dezente Ausführungsarten zu wählen (z.B. Holzverschalung, verputze Fassaden
         mit dezenter Vergebung).     

4.      Rückbau und Nachfolgenutzung
4.1    Die festgesetzte Nutzung der Bauflächen wird gem. § 9 Abs. 2 BauGB auf die Dauer von 32 
         Jahren beschränkt, beginnend mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans. Bis zum Ende der
         Frist ist die Anlage naturverträglich einschließlich Fundamenten und Erschließungsanlagen
         zurückzubauen und sachgerecht zu entsorgen. Als Folgenutzung ist nur landwirtschaftliche 
         Nutzung zulässig.

5.      Nicht überbaubare Grundstücksflächen
5.1    Die Einordnung eines zur Wartung nutzbaren, als Grünweg ausgebauten Weges bis zu einer
         max. Breite von 3 m ist auch außerhalb des Bauraums zulässig. Innerhalb der Maßnahmenfläche 
         gem. 8.6 sind befestigte Wegeflächen unzulässig.

6.      Geländegestaltung 
6.1    Das bestehende Relief der Landschaft ist grundsätzlich zu erhalten. Abgrabungen und Auf-

    schüttungen bis zu einer Höhendifferenz von 0,4 m zum natürlichen Gelände sind nur aus-
    nahmsweise zulässig, sofern dies zur Aufstellung der Solarmodule oder zur Befestigung von

         Wegen technisch zwingend erforderlich ist. 

6.2    Übergänge zwischen Abgrabungen bzw. Aufschüttungen und dem natürlichen Gelände sind 
         als Böschungen zu gestalten.

7.      Wasserhaushalt 
7.1 Niederschlagswasser ist innerhalb des Geltungsbereichs breitflächig zu versickern.
7.2    Der Oberflächenwasserabfluss darf nicht zuungunsten umliegender Grundstücke verlagert
         oder beschleunigt werden.

8.      Grünordnung
8.1    Die Oberflächen, die für die Aufstellung baulicher Anlagen für die Sonnenenergienutzung ge-
         nutzt werden, sind als standortgemäßes Extensivgrünland  herzustellen und dauerhaft zu pflegen.
         Hierzu sind sie mit einer standortgemäßen gebietsheimischen Saatgutmischung mit 2-3 g /m² 

einzusäen. In Ergänzung dazu ist ggf. Mähdrusch von geeigneten Spenderflächen (in Abstimmung
         mit der unteren Naturschutzbehörde zu beziehen) aufzubringen. Im ersten Jahr nach der Ansaat 
         ggf. auflaufende störende Beikräuter sind durch zusätzliche Schröpfschnitte zu beseitigen. Zur
         Aushagerung sind die Wiesenflächen ansonsten in den ersten 3 Jahren dreimal pro Jahr zu 
         mähen, das Mähgut ist stets aus den Flächen zu entfernen. In der Folgezeit sind die Flächen 
         frühestens Mitte Juni, maximal ein- bis zweimal pro Jahr zu mähen, das Mähgut ist weiterhin aus 
         der Fläche abzufahren. Nach erfolgter Aushagerung ist alternativ zur extensiven Mahd eine exten-
         sive Beweidung (mit maximaler Besatzstärke von 1 GV/ha) zulässig. Der Einsatz von Dünge- und
         Pflanzenschutzmitteln und eine Zufütterung sind nicht gestattet.
         Zur Unterhaltung benötigte Wege sind, sofern erforderlich, in wassergebundener Bauweise zu 
         errichten und einzusäen (Grünwege). 
8.2    Die randlichen Grünflächen sind, sofern sie nicht als Pflanzflächen vorgesehen sind, eben-
         falls als Extensivgrünland zu entwickeln. Am Nordrand ist bei der Ansaat zu mind. 30 % eine
         gebietsheimische Ufermischung (z.B. (z.B. RSM Regio Feucht/Ufer von WeiSa für UG 16) zu 
         verwenden. 
8.3    Die Baumreihe am Südwestrand ist als solche zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
         Einzelne Bäume, insbesondere die älteren Exemplare von Eschen und Weiden dürfen nur 
         gerodet werden, sofern dies die Vekehrssicherungspflicht zwingend erfordert, die untere
         Naturschutzbehörde zustimmt und durch Nachpflanzungen für Ersatz gesorgt wird. Die west-
         liche Flurstücksgrenze ist auf mind. 20 % ihrer Gesamtlänge in den Bestandslücken mit Sträu-
         chern aus Pflanzenliste 1 gemäß 8.8 (vgl. nebenstehenden Textkasten) zu bepflanzen. 
8.4    Der Nordostrand des Sondergebiets ist auf mind. 2/3 seiner Gesamtlänge mit einer 
         naturnahen Hecke mit Sträuchern zu bepflanzen. Der Pflanzabstand für die vorzunehmende 
         Heckenpflanzung darf 1,2 m nicht überschreiten. Zu verwenden ist Pflanzenmaterial laut 
         Pflanzenliste 1 gemäß 8.8 (vgl. neben stehenden Textkasten).
8.5    Bei sämtlichen Pflanzmaßnahmen sind die geltenden Abstandsregelungen zu angrenzenden 
         Nutzflächen zu beachten. Durch bedarfsgerechte Pflege sind Behinderungen für angrenzende
         Flurwege und Nutzflächen wirksam auszuschließen.
         Beim Auftreten expansiver Unkräuter sind in Abstimmung mit der unt. Naturschutzbehörde
         umgehend wirksame Gegenmaßnahmen einzuleiten.

8.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft

Das Westufer des Mühlbachs ist naturnäher zu gestalten: hierzu sind die gewässernahen Flä-   
        chen mit einer gebietsheimischen Ufermischung (z.B. RSM Regio Feucht/Ufer von WeiSa für 
        UG 16) einzusäen und in der Folgezeit alle 2 bis 3 Jahre in jeweils wechselnden Abschnitten
        zu mähen. Hierzu ist jeweils ein Flächenanteil von mind. 20 % auf  wechselnden Flächen über 
        Winter als Altgras- und Hochstaudenflur stehenzulassen. Der Gewässerrand ist so pflegen, dass
        sich ein Bestand an Uferhochstauden entwickeln kann. Zudem sind mindestens 2 Gehölzhaufen

        auf der Ausgleichfläche als zusätzliche Rückzugs- und Überwinterungsstätten zu belassen.  
        Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und eine Zufütterung sind nicht gestattet. 
        Die Ausführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ist im Rahmen einer ökologischen
        Baubegleitung zu überwachen.
        Die Umsetzung dieser Maßnahme hat in 2 Abschnitten zu erfolgen: ein 7,5 m breiter Streifen
        am Mühlbach-Ufer ist spätestens in der Pflanzperiode nach Realisierung des Bauabschnitts 1
        zu realisieren, die Erweiterung auf die Gesamtbreite von 15 m spätestens in der Pflanzperiode 
        nach Realisierung des Bauabschnitts 2. 
8.7    Ansonsten sind die Pflanzarbeiten spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Baumaßnahmen 
         im jeweiligen Bauabschnitt vorzunehmen.     
8.8    vgl. nebenstehenden Textkasten

9.      Einfriedung

9.1    Die maximal zulässige Höhe der Einfriedung einschließlich Übersteigungsschutz beträgt
         2,20 m gemessen über der Geländeoberkante. 
9.2    Mauern sind als Einfriedung nicht zulässig. 
9.3    Sockel sind nicht zulässig. Zur Durchlässigkeit der Einfriedung für Kleinsäuger ist eine Bo-
         denfreiheit von 20-25 cm (gemessen zwischen Unterkante Einfriedung und Geländeoberkante) 
         zu gewährleisten. 
9.4    Zulässig sind nur Zäune aus Drahtgeflecht [(ummantelter) Maschendraht, Wildschutz- oder 
         Weidezaun]. Als mögliche Farben sind ausschließlich grau oder grün gestattet.
9.5    Die Einfriedung kann außerhalb der überbaubaren Grundfläche errichtet werden. Ein Grenz-
         abstand von 2 m darf nicht unterschritten werden. Die Eingrünung und die Maßnahmenflä-
         chen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB dürfen nicht eingefriedet werden. 

10.    Inkrafttreten
         Der Bebauungsplan tritt mit Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.

2  ZEICHENERKLÄRUNG

a)   für die Festsetzungen durch Planzeichen

1.          Art der baulichen Nutzung

            Sonstiges Sondergebiet "Photovoltaikanlage" (gem. § 11 BauNVO)

2.         Maß der baulichen Nutzung

            Fläche Sondergebiet

            Höhe in m als Höchstmaß OK PV-Anlage über Geländeoberkante,
            für Gebäude gemäß 2.3  4 m Höchstmaß OK Wand über Geländeoberkante 

3.         Bauweise, Baulinen, Baugrenzen

            Baugrenzen

4.         Grünflächen  

             private Grünflächen  (gem. § 9 Abs. 1, Nr. 15 BauGB)

5.          Planungen, Nutzungsregelungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
             und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung und die Erhaltung von Bäumen 
             und Sträuchern (gem. § 9 Abs. 1, Nr. 25 b BauGB)

Anpflanzen von Sträuchern (gem. § 9 Abs. 1, Nr. 25 BauGB)
             (Standort in geringem Umfang veränderbar)

Flächen für Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Entwicklung 
             von Boden, Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

6.         Sonstige Planzeichen

 Flächen für die Landwirtschaft (gem. § 9 Abs. 1, Nr. 18a BauGB)

            Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Acker

b)   für die Nachrichtlichen Übernahmen und Hinweis e

             Flurgrenzen,  Flurstücksnummer

             Flächennutzung, angrenzend

Bestehende Gehölze, außerhalb Geltungsbereich

Bestehende Fließgewässer, außerhalb Geltungsbereich

Bestehende Eisenbahnlinie, außerhalb Geltungsbereich

Abgrenzung 110m-Korridor entlang Schienenweg
(gem. Definition in derzeit geltendem ErneuerbareEnergienGesetz)

Zufahrt / Technikstation (vorgeschlagener Standort)

              Einfriedung (vorgeschlagener Verlauf)

              Grünweg

Bemaßung [m]

Amtlich kartierter Biotop mit Nummerierung

4

1 Sträucher zur Eingrünung

Pflanzqualität: v.Str  60 /100, autochthon

Berberis vulgaris Berberitze
Cornus mas Kornelkirsche
Coryllus avellana Hasel
Crataegus spec. Ein-/zweigriffliger Weißdorn
Frangula alnus Faulbaum
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa spec. Heimische Strauchrosen 
Rhamnus catharticus Kreuzdorn
Salix aurita Öhrchenweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

zu 8.8  Pflanzenlisten 

Es ist ausschließlich die Verwendung autochthoner Pflanzware zulässig.
Soweit erforderlich ist für Schutz gegen Verbiss (Wild, Biber) zu sorgen. 

ÜBERSICHTSLAGEPLAN                                                       M:  ca. 1 : 20.000
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1  PLANZEICHNUNG

 Maßstab  1 :1.000
Kartengrundlage: 
Digitale Flurkarte (ALKIS) 2017
Bestand an Straßen, Gewässern, 
Gehölzen digitalisiert aus Orthophotos
Hrsg.: Bayer. Vermessungsverwaltung 
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5   VERFAHRENSVERMERKE

1.         Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 12.09.2018. 
            Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses am 31.10.2018. 

2.         Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) mit Planfassung vom 
12.09.2018 in der Zeit vom 31.10.2018 bis 05.12.2018.

3.         Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
            (§ 4 Abs. 1 BauGB) sowie Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) mit Planfassung 

vom 12.09.2018, Schreiben vom 31.10.2019 und Fristsetzung bis zum 05.12.2018.

4.         Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes (§ 3 Abs. 2 BauGB) mit Planfassung
            vom 06.02.2019 in der Zeit vom 03.04.2019 bis 03.05.2019.

5.         Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
            Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) sowie Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) mit

Planfassung vom 06.02.2019, Schreiben vom 25.03.2019 und Fristsetzung bis 
            zum 03.05.2019.

6.         Beschlussfassung des Bebauungsplanes in der Fassung vom 06.02.2019 
            mit redaktionellen Ergänzungen vom 05.06.2019 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) 

am 05.06.2019.

7.         Ausfertigung des Bebauungsplanes

Brunnen, ……………. (Siegel)
                                                                                                    ....…………………………......

(Th. Wagner, 1. Bürgermeister)

8.         Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
            am  ………………….
            Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
            Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB und auf die Einsehbarkeit des Be-
            bauungsplanes wurde hingewiesen.

Brunnen, ……………. (Siegel)
                                                                                                    ....…………………………......

(Th. Wagner, 1. Bürgermeister)
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